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Dezernat für Sicherheit, Umwelt und Sport 

 

Stellungnahme der Stadtverwaltung Erfurt zur Drucksache 1818/23 

Titel der Drucksache 

Zeit für Sicherheit 

 

Öffentlichkeitsstatus der Stellungnahme 

  öffentlich    

 

Zutreffendes bitte auswählen und im Feld Stellungnahme darauf Bezug nehmen: 

Ist die rechtliche Zulässigkeit des Antrages gegeben? Ja. 

Stehen personelle und sächliche Ressourcen zur Verfügung? Ja. 

Liegen die finanziellen Voraussetzungen vor? Ja. 
 

Stellungnahme 

01 

Der Stadtrat unterstützt die Einrichtung von Videoüberwachungsmaßnahmen als Teil der 

Verbrechensprävention und Strafaufklärung an kriminogenen Orten wie dem Anger. Die dazu 

notwendigen Mittel werden ab dem Haushalt 2024 bereitgestellt.  

 

Aktuell prüft das Dezernat für Sicherheit, Umwelt und Sport im Auftrag des Oberbürgermeisters 

die rechtlichen Rahmenbedingungen zum Einsatz von Videoüberwachungstechnik im 

öffentlichem Raum bzw. an kriminogenen Orten, unter Einbindung aller relevante Akteure. 

Insofern kann der Intention des Beschlusspunktes 1 gefolgt werden. Jedoch können weitere 

Aussagen zu verwaltungsinternen Entscheidungen und Prozessen derzeit nicht erfolgen. 

 

02  

Die Stadtverwaltung stellt sicher, dass die Bürger, unter Hinzuziehung relevanter Akteure wie der 

Polizei, vor Beginn der Installation von Videotechnik umfassend über deren Sinn und Zweck 

informiert werden. 

 

Sollte nach einer intensiven und eingehenden rechtlichen Prüfung aller normativen Vorgaben 

(von der Rechtsgrundlage bis zum Einhalten des Datenschutzes), dem Einsatz von Videotechnik 

nichts entgegenstehen, wird es selbstverständlich eine entsprechende Informations- und 

Aufklärungskampagne geben. Insofern kann auch der Intention dieses Beschlusspunktes gefolgt 

werden. 
 

Änderung des/der Beschlusspunkte aus Sicht der Stadtverwaltung: 

 
 

Anlagenverzeichnis 

      

 

Horn 
 

17.08.2023 
Unterschrift Beigeordneter Datum 
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